Nebenkosteniibersicht Miete / Pacht

Maklerprovision bei Wohnungsmietvertragen
und Mietvertragen tUber Geschaftsraume

OVI-Form Nr.13M/07/2023

. Erstauftraggeberprinzip bei Wohnungsmietvertragen 2

. Provisionspflichtiger Suchauftrag bei Wohnungsmietvertragen

Ill. Nebenkosten bei Mietvertragen 5
IV. Nebenkosten bei Pachtvertragen 7
V. Nebenkosten bei Optionsvertragen 8
VI. Energieausweis 8
VII. Sicherheit der elektrischen Anlage in Mietwohnungen 9

VIII. Informationspflichten gegentiber dem Verbraucher,
wenn dieser Auftraggeber ist 9

IX. Ricktrittsrechte 14

Anhang: Muster-Widerrufsformular gem. Anhang | zu BGBI. 1 2014/33

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermégenstreu-
hander, empfohlene Geschaftsbedingungen gem. § 10 ImmMYV 1996, BGBI. Nr.297 /1996
GZ2023/05/05 —FVO Go/Pe —Form 13M/OVI

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen
Zustimmung.

Diese Broschiire wird Ihnen von der Firma

Raiffeisen Regionalbank e .
Schwaz-Wattens eGen Ralffe.ls'en x
Immobilien

lUberreicht, welche als Makler tatig ist und durch

Fr. Dr. Karin Gasser oder Fr. Iris Gasser

vertreten ist.

Der Makler ist entsprechend dem in der Immobilienwirtschaft tiblichen Geschafts-
gebrauch als Doppelmakler tatig, sofern dies im Folgenden nicht abweichend fest-
gelegt ist.

[o] Einseitige Beauftragung: Der Makler erklart, entgegen dem iiblichen Geschafts-
gebrauch NICHT als Doppelmakler, sondern nur einseitig
fur den Vermieter flir den Mietinteressenten tatig zu sein.

Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in einem keinem
familiaren oder wirtschaftlichen Naheverhaltnis.

I. Erstauftraggeberprinzip bei Wohnungsmietvertragen

Mit der Einfiihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittlung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Il. Provisionspflichtiger Suchauftrag bei Wohnungsmietvertragen

Eine Provisionsvereinbarung mit dem Wohnungssuchenden kann demnach nur vereinbart
werden, wenn der Wohnungssuchende den Makler als erster mit der Vermittlung beauf-
tragt. Diese Honorarvereinbarung fiir einen Suchauftrag ist jedoch nicht wirksam, wenn

e der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an
einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere maRgebliche Per-
sonen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben;

« der Immobilienmakler am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z8 UGB) unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafRgebliche Per-
sonen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann;



« der Immobilienmakler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstandnis des Vermie-
ters bereits inseriert oder zumindest fir einen eingeschrankten Interessentenkreis auf
andere Weise beworben hat;

» der Vermieter (oder Verwalter oder Organwalter) vom Abschluss eines Maklervertrags
mit dem Immobilienmakler abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauf-
traggeber provisionspflichtig wird.

Wird der Maklervertrag mit dem Wohnungssuchenden als erster abgeschlossen, kann der
Immobilienmakler gem. § 5 MaklerG weiterhin als Doppelmakler tatig sein, also auch mit
dem Vermieter eine Provisionsvereinbarung abschlieen. Der Wohnungssuchende kann
aber vereinbaren, dass der Makler nur in seinem Auftrag tatig werden darf.

Ausgewadhlte Gesetzestexte zum Maklerrecht:
§ 6 Abs. 1,3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10, 15 und 17 a Maklergesetz

§ 6 (1) Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision fiir den Fall verpflichtet, dass das zu
vermittelnde Geschdft durch die vertragsgemdfSe verdienstliche Tatigkeit des Maklers mit ei-
nem Dritten zustande kommt.

(3) Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tétigkeit zwar
nicht das vertragsgemdfs zu vermittelnde Geschdft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck
wirtschaftlich gleichwertiges Geschdft zustande kommt.

(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschdfts wird.
Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschdft wirtschaftlich einem Ab-
schluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familidren oder wirt-
schaftlichen Naheverhdltnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die
Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeintrdchtigen kénnte, hat der Makler nur dann
einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverziiglich auf dieses Nahe-
verhdltnis hinweist.

§ 7 (1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Ge-
schdfts. Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss.

§10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusdtzlicher Aufwendungen
werden mit ihrer Entstehung fdllig.

Besondere Provisionsvereinbarungen

§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschéidigung oder Ersatz

fiir Aufwendungen und Miihewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren Vermitt-

lungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Héhe der vereinbarten oder ortstibli-
chen Provision und nur fiir den Fall zuldssig, dass

1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschdft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht
zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf
einen flir das Zustandekommen des Geschdiftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtens-
werten Grund unterldsst;

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Ge-
schift zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschdifts in den Tdtigkeitsbereich des
Maklers fllt;

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschdft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit ei-
ner anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler

bekannt gegebene Moglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschdft nicht mit
dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der
vermittelte Dritte dieser die Geschdftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder

4. das Geschdft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches
oder ein vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgelibt wird.

(2) Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters fiir den Fall ver-

einbart werden, dass

1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftragqgeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund
vorzeitig aufgeldst wird;

2. das Geschdft wdhrend der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch
die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom-
men ist, oder

3. das Geschdft wihrend der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch
die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekom-
men ist.

(3) Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergiitungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB.

Anm.: Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklervertrdgen mit Verbrauchern
schriftlich zu treffen.

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmakler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdndnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise
bewirbt.

(4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag tiber die Vermittiung eines Wohnungs-

mietvertrags unter Beifligung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.



(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1.

den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags ohne gleichwertige Gegen-
leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.

§ 27 MRG bleibt unbertihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die
von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-
oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich

oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fdllen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-
ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

lll. Nebenkosten bei Mietvertragen

1. Vergebiihrung des Mietvertrages (§ 33 TP 5 GebG)

Wohnraummietvertrage (abgeschlossen nach dem 10.11.2017) sind generell von der
Vergebiihrung (gem. § 33 TP 5 GebG) befreit.

Unter »Wohnraumen« sind Gebdude oder Geb&udeteile zu verstehen, die Uberwie-
gend Wohnzwecken dienen, einschlieBlich sonstiger selbstandiger Riume und ande-
rer Teile der Liegenschaft (wie Keller- und Dachbodenrdume, Abstellpldtze und Haus-
garten, die typischerweise Wohnraumen zugeordnet sind). Wohnzwecken dienen Ge-
baude oder Raumlichkeiten in Gebauden dann, wenn sie dazu bestimmt sind, in abge-
schlossenen Raumen privates Leben, speziell auch Nachtigung, zu erméglichen. Unter
die Befreiung fallen daher nicht nur die Vermietung oder Nutzungsiiberlassung der
eigentlichen Wohnraume, sondern auch mitvermietete Nebenraume wie Keller- und
Dachbodenraume. Auch ein gemeinsam (das heif3t im selben Vertrag) mit dem Wohn-
raum in Bestand gegebener Abstellplatz oder Garten ist, wenn nicht eine andere Nut-
zung dominiert, als zu Wohnzwecken vermietet anzusehen. Eine liberwiegende Nut-
zung zu Wohnzwecken liegt vor, wenn das zu Wohnzwecken beniitzte Flachenausmafd
jenes zu anderen Zwecken Ubersteigt.

Fiir Urkunden lber den Abschluss von Bestandvertragen tber Raumlichkeiten, die zu
anderen als Wohnzwecken gemietet werden (Geschéftsraume, neutrale Objekte), ist
eine Vergebiihrung in Hohe von 1% des auf die Vertragsdauer entfallenden Brutto-
mietzinses (inkl. USt.), héchstens das 18-fache des Jahreswertes, bei unbestimmter
Vertragsdauer 1 % des dreifachen Jahreswertes, zu entrichten.

Der Bestandgeber (bzw. in dessen Vertretung z.B. der Makler, Hausverwalter, Rechts-
anwalt oder Notar) ist verpflichtet, die Gebiihr selbst zu berechnen und abzufiihren.

2. Vermittlungsprovision

Fiir die Berechnung der Provision wird der Bruttomietzins herangezogen.

Dieser besteht aus:

e Haupt- oder Untermietzins,

+ anteiligen Betriebskosten und laufenden 6ffentlichen Angaben,

+ einem Anteil fur allfallige besondere Aufwendungen (z. B. Lift),

» einem allfalligen Entgelt fiir mitvermietete Einrichtungs- und Ausstattungs-
gegenstande oder sonstige zusatzliche Leistungen des Vermieters.

Fiir die Berechnung der Provisionsgrundlage ist die Umsatzsteuer nicht in den Brut-
tomietzins einzurechnen. Die Heizkosten sind ebenso wenig mit einzurechnen, wenn
es sich um die Vermittlung von Mietverhaltnissen an einer Wohnung handelt, bei der
nach den mietrechtlichen Vorschriften die Hohe des Mietzinses nicht frei vereinbart
werden darf (angemessener Mietzins, Richtwertmietzins).

Eine Provision flir besondere Abgeltungen in der Héhe von bis zu 5% kann zusatzlich

mit dem Vormieter oder Vermieter vereinbart werden.

Vermittlung von Mietvertragen (Haupt- und
Untermiete) tiber Wohnungen und Einfami-

Hochstprovision

(zzgl. 20 % USt.)

Mieter (nur wenn

S Vermieter *

lienhduser Erstauftraggeber)
Unbefristet oder Befristung langer als 3 Jahre | 3 BMM 2 BMM

Befristung bis zu 3 Jahren 3 BMM 1BMM

Vereinbarung einer Erganzungsprovision bei
Verlangerung oder Umwandlung in ein unbe-
fristetes Mietverhaltnis

Erganzung auf
Hochstbetrag unter
Beriicksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer, hochstens
jedoch 1/2 BMM

Erganzung auf
Hochstbetrag unter
Berticksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer, hochstens
jedoch 1/2 BMM

Vermittlung von Wohnungen durch einen Héchstprovision (zzgl. 20 % USt.)
mit der Verwaltung des Objekts betrauten . . .
Ml Vermieter Mieter
Unbefristet oder Befristung langer als 3 Jahre | 2 BMM -
Befristung auf mind. 2 jedoch nicht mehrals | 2 BMM -
3 Jahre

Befristung kiirzer als 2 Jahre 1BMM -

Vereinbarung einer Erganzungsprovision bei
Verlangerung oder Umwandlung in ein unbe-
fristetes Mietverhaltnis

Ergdnzung auf
Hochstbetrag unter
Berlicksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer, hochstens
jedoch 1/2 BMM




Vermittlung von Geschiftsrdumen aller Art Héchstprovision (zzgl. 20 % USt.)

(Haupt- und Untermieten) Vermieter Mieter

Unbefristet oder Befristung langer als 3 Jahre | 3 BMM 3 BMM

Befristung auf mind. 2 jedoch nicht mehrals | 3 BMM 2 BMM

3 Jahre

Befristung kiirzer als 2 Jahre 3 BMM 1BMM

Vereinbarung einer Erganzungsprovision bei Erganzung auf

Verlangerung oder Umwandlung in ein unbe- Hochstbetrag unter

fristetes Mietverhaltnis Bertiicksichtigung der
gesamten Vertrags-
dauer

Die Uberwalzung der Vermieterprovision (max. 3 BMM) auf den Geschaftsraummieter kann

vereinbart werden wie die Uberwilzung der Mieterprovision auf den Vermieter (§ 12 ImmMV).

* Die mit dem Vermieter vereinbarte Provision oder sonstige Vergtitung darf den zuldssigen
Hdchstbetrag bis zu 100 % liberschreiten, sofern mit dem anderen Teil keine Provision oder
sonstige Verglitung vereinbart wird.

** Nicht anzuwenden, wenn an der vermittelten Wohnung Wohnungseigentum besteht und der
Auftraggeber nicht Mehrheitseigentiimer ist.

IV. Nebenkosten bei Pachtvertragen

1. Vergebiihrung des Pachtvertrages (§ 33 TP 5 GebG)

1% des auf die Vertragsdauer entfallenden Bruttopachtzinses;
bei unbestimmter Vertragsdauer 1 % des dreifachen Jahresbruttopachtzinses.

2. Vertragserrichtungskosten

nach den Tarifen des jeweiligen Urkundenerrichters

3. Vermittlungsprovision

a) Pachtverhaltnisse insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft
Fiir die Vermittlung der Verpachtung von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen darf
mit beiden Auftraggebern eine Provision vereinbart werden, die mit einem Prozentsatz
des auf die Pachtdauer entfallenden Pachtzinses festgelegt ist.

Bei unbestimmter Pachtdauer 5 % des auf 5 Jahre entfallenden Pachtzinses.

Bei bestimmter Pachtdauer

e biszu6Jahren 5%
e biszu12Jahren 4%
e biszu 24 Jahren 3%
e Uber24 Jahre 2%

jeweils plus 20 % USt.

Fiir die Vermittlung von Zugehor darf zusatzlich jeweils eine Provision von 3% des
Gegenwertes plus 20 % USt. vereinbart werden.

b) Unternehmenspacht
Bei unbestimmter Pachtdauer 3-facher monatlicher Pachtzins.

Bei bestimmter Pachtdauer

e biszu5Jahren 5%
e biszu 10 Jahren 4%
e Uber10Jahre 3%

jeweils plus 20 % USt.

Fiir die Vermittlung von Abgeltungen fiir Investitionen oder Einrichtungsgegensténde
darf mit dem Verpachter oder Vorpachter 5 % des vom Pachter hiefiir geleisteten Betra-
ges vereinbart werden.

V. Nebenkosten bei Optionsvertragen

Vermittlungsprovision

Vermittelt der Makler einen Optionsvertrag, der dem optionsberechtigten Interessenten
das zeitlich befristete Recht einraumt, durch einseitige Erklarung das betreffende Geschaft
zustande zu bringen, darf bei Abschluss des Optionsvertrages mit dem Optionsberechtig-
ten zundchst max. 50 % des fiir die Vermittlung des Hauptgeschafts festgelegten Provisi-
onshdchstbetrages vereinbart werden, die restlichen 50 % erst im Fall der Auslibung des
Optionsrechts. Ein allenfalls geleistetes Optionsentgelt bleibt bei der Ermittlung der Provi-
sion unberticksichtigt. Gegenliber dem Optionsverpflichteten kann die vereinbarte Abge-
berprovision erst bei Auslibung der Option in Rechnung gestellt werden.

VI. Energieausweis

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 2012) schreibt vor, dass der Bestandgeber (Ver-
mieter / Verpachter) eines Gebdudes oder eines Nutzungsobjektes bei Vermietung / Ver-
pachtung (In-Bestandgabe) dem Bestandnehmer (Mieter / Péchter) rechtzeitig vor Abgabe
der Vertragserklarung einen zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieaus-
weis vorzulegen, und ihm diesen spatestens 14 Tage nach Vertragsabschluss auszuhdn-
digen hat. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Bestandnehmer das Recht, nach erfolgloser
Aufforderung an den Bestandgeber entweder selbst einen Energieausweis zu beauftragen
und die angemessenen Kosten binnen 3 Jahren gerichtlich geltend zu machen, oder direkt
die Aushandigung eines Energieausweises einzuklagen.

Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien sind der Heizwarmebedarf
(HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) anzugeben. Diese Verpflichtung trifft
sowohl den Bestandgeber als auch den von ihm beauftragten Immobilienmakler.

Der Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen Energieausweis iiber die Gesamtener-
gieeffizienz des Nutzungsobjekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren
Nutzungsobjekts im selben Gebdude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten



Gebdudes auszuhandigen. Fur Einfamilienhduser kann die Vorlage- und Aushandigungs-
pflicht auch durch einen Energieausweis eines vergleichbaren Gebaudes erfiillt werden.
Diese Vergleichbarkeit muss der Energieausweisersteller aber bestatigen.

Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen
und soll eine vergleichbare Information liber den energetischen »Normverbrauch« eines
Objekts verschaffen. Die Berechnung der Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunab-
hangigen KenngrofRen bei vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsdchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten kénnen.

Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. § 7 EAVG zumindest eine dem Alter und Art
des Gebaudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

Weiters sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl der Bestandgeber als
auch der Immobilienmakler, der es unterldsst, die Kennwerte HWB und fGEE im Inserat
anzugeben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,— zu bestrafen. Der Makler ist
dann entschuldigt, wenn er den Bestandgeber (iber die Informationspflichten aufgeklart
hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines Energieauswei-
ses aufgefordert hat, der Bestandgeber dies aber abgelehnt hat. Der Bestandgeber ist des
Weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis zu EUR 1.450,— konfrontiert, wenn er die Vorlage
und/oder Aushdndigung des Energieausweises unterlasst.

VIL. Sicherheit der elektrischen Anlage in Mietwohnungen

Elektrotechnikverordnung 2020, BGBI. Il Nr. 308 /2020 (ETV 2020)

§ 7 Bei Vermietung einer Wohnung gemdf$ § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Novem-
ber 1981 tiber das Mietrecht, BGBI. Nr. 520/1981, in der Fassung BGBI. | Nr. 58/2018, ist si-
cherzustellen, dass die elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG 1992
entspricht; bei Anlagen, die in Steckdosenstromkreisen liber keinen zusdtzlichen Schutz (Zu-
satzschutz) gemdf § 2 Abs. 2 verfiigen, ist, unbeschadet des vorhandenen Anlagenzustandes,
der Schutz von Personen in der elektrischen Anlage durch den Einbau mindestens eines Feh-
lerstrom-Schutzschalters mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA unmittelbar
vor den in der Wohnung befindlichen Leitungsschutzeinrichtungen, sicherzustellen. Liegt hie-
riiber keine geeignete Dokumentation vor, so kann die Mieterin bzw. der Mieter der Wohnung
nicht davon ausgehen, dass die elektrische Anlage diesen Anforderungen entspricht.

VIII. Informationspflichten gegeniiber

dem Verbraucher, wenn dieser Auftraggeber ist

Informationspflichten des Immobilienmaklers gem. § 30b KSchG

§ 30b KSchG (1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrags dem Auf-
traggeber, der Verbraucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine
schriftliche Ubersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet, und die
samtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschdfts voraus-
sichtlich erwachsenden Kosten, einschliefSlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die Hohe

der Vermittlungsprovision ist gesondert anzufiihren; auf ein allfdlliges wirtschaftliches oder
familidres Naheverhdltnis im Sinn des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. Wenn
der Immobilienmakler kraft Geschdftsgebrauchs als Doppelmakler tdtig sein kann, hat diese
Ubersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Anderung der Verhdltnisse
hat der Immobilienmakler die Ubersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfiillt der Makler
diese Pflichten nicht spdtestens vor Vertragserkldrung des Auftraggebers zum vermittelten
Geschiift, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.

(2) Der iImmobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen
Nachrichten schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zdhlen jedenfalls auch samtliche Umstdnde,
die fiir die Beurteilung des zu vermittelnden Geschdifts wesentlich sind.

Hochstdauer von Alleinvermittlungsvertragen gem. § 30 c KSchG

§ 30c KSchG (1) Die Dauer von Alleinvermittlungsauftrigen (§ 14 Abs.2 MaklerG) von Ver-

brauchern darf héchstens vereinbart werden mit

1. drei Monaten fiir die Vermittlung von Bestandvertrigen liber Wohnungen oder sonstigen
den Gebrauch oder die Nutzung von Wohnungen betreffenden Vertrigen;

2. sechs Monaten fiir die Vermittlung von Vertrigen zur Verduferung oder zum Erwerb des
Eigentums an Wohnungen, Einfamilienwohnhdusern und einzelnen Grundstiicken, die
zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet sind.

(2) Wenn besondere Umstinde vorliegen, die die Vermittlung wesentlich erschweren oder

verzégern, darf auch eine entsprechend ldngere als die in Abs. 1 bestimmte Frist vereinbart

werden.

Informationspflichten bei Fern- und Auswartsgeschiften,
Inhalt der Informationspflicht; Rechtsfolgen

anzuwenden auf
» AuBergeschaftsraumvertrage (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher,

« die bei gleichzeitiger korperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrau-
chers an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschaftsraum des Unternehmers
ist,

e firdieder Verbraucher unter den genannten Umstanden ein Angebot gemacht hat,
oder

« die in den Geschaftsraumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikations-
mittel geschlossen werden, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einem ande-
ren Ort als den Geschaftsraumen des Unternehmers oder dessen Beauftragten und
des Verbrauchers personlich und individuell angesprochen wurde oder

« Fernabsatzgeschiafte (FAG), das sind Vertrdge, die zwischen einem Unternehmer und
einem Verbraucher ohne gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Ver-
brauchers im Rahmen eines fur Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleis-
tungssystems geschlossen werden, wobei bis einschlieRlich des Zustandekommens
des Vertrags ausschlieRlich Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, E-Mail, Telefon,

Fax) verwendet werden.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Vertrage tiber
« die Begriindung, den Erwerb oder die Ubertragung von Eigentum oder anderen Rech-
ten an unbeweglichen Sachen (§ 1 Abs.2 Z 6 FAGG),
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« den Bau von neuen Gebauden, erhebliche UmbaumaRnahmen an bestehenden Ge-
bduden oder die Vermietung von Wohnraum (§ 1 Abs. 2 Z 7 FAGG);

§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserkldrung ge-
bunden ist, muss ihn der Unternehmer in klarer und verstdndlicher Weise liber Folgendes in-
formieren:
1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem fiir das Kommuni-
kationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang,
2. den Namen oder die Firma des Unternehmers, die Anschrift seiner Niederlassung sowie
seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse, unter denen der Verbraucher den Unterneh-
mer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten kann,
3. gegebenenfalls
a) andere vom Unternehmer bereitgestellte Online-Kommunikationsmittel, die gewdhr-
leisten, dass der Verbraucher etwaige schriftliche Korrespondenz mit dem Unterneh-
mer, einschliefSlich des Datums und der Uhrzeit dieser Korrespondenz, auf einem dau-
erhaften Datentrdger speichern kann, und mit denen der Verbraucher den Unterneh-
mer schnell erreichen und ohne besonderen Aufwand mit ihm in Verbindung treten
kann,

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschdftsanschrift, an die
sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und

¢) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in de-
ren Auftrag der Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschdftsan-
schrift dieser Person, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann,

4. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschliefSlich aller Steuern und Abgaben,
wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung verniinf-
tigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und ge-
gebenenfalls alle zusdtzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn
diese Kosten verniinftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kénnen, das allfdllige
Anfallen solcher zusdtzlichen Kosten,

4a. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung personalisiert worden ist,

5. bei einem unbefristeten Vertrag oder einem Abonnementvertrag die fiir jeden Abrech-
nungszeitraum anfallenden Gesamtkosten, wenn fiir einen solchen Vertrag Festbetrdge
in Rechnung gestellt werden, die monatlichen Gesamtkosten, wenn aber die Gesamtkos-
ten verniinftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kdnnen, die Art der Preisberech-
nung,

6. die Kosten fiir den Einsatz der fiir den Vertragsabschluss genutzten Fernkommunikati-
onsmittel, sofern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden,

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen nach
der Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird,
sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Be-
schwerden,

8. bei Bestehen eines Riicktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise
flir die Ausiibung dieses Rechts, dies unter Zurverfiigungstellung des Muster-Widerrufs-
formulars gemdfs Anhang | Teil B,

9. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Riicktritts vom Vertrag gemdf § 15
treffende Pflicht zur Tragung der Kosten fiir die Riicksendung der Ware sowie bei Fernab-
satzvertrigen liber Waren, die wegen ihrer Beschaffenheit liblicherweise nicht auf dem
Postweg versendet werden, die Hohe der Riicksendungskosten,

10. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall seines Riicktritts vom Vertrag gemdf$ § 16
treffende Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags fiir die bereits erbrachten Leistun-
gen,

11. gegebenenfalls iiber das Nichtbestehen eines Riicktrittsrechts nach § 18 oder (iber die
Umstdnde, unter denen der Verbraucher sein Riicktrittsrecht verliert,

12. zusdtzlich zu dem Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewdhrleistungsrechts
flir die Ware oder die digitale Leistung gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen
von Kundendienstleistungen und von gewerblichen Garantien,

13. gegebenenfalls bestehende einschldgige Verhaltenskodizes gemdf$ § 1 Abs.4 Z4 UWG
und dartiber, wie der Verbraucher eine Ausfertiqung davon erhalten kann,

14. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen fiir die Kiindigung unbe-
fristeter Vertrige oder sich automatisch verldngernder Vertrdge,

15. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Ver-
trag eingeht,

16. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer Kaution
oder anderer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen,

17. gegebenenfalls die Funktionalitit von Waren mit digitalen Elementen (§ 2 Z4 VGG) und
von digitalen Leistungen einschliefSlich anwendbarer technischer SchutzmafSnahmen,

18. gegebenenfalls — soweit wesentlich — die Kompatibilitdt und Interoperabilitit von Waren
mit digitalen Elementen und von digitalen Leistungen, soweit sie dem Unternehmer be-
kannt sind oder verniinftigerweise bekannt sein miissen, und

19. gegebenenfalls die Mdglichkeit des Zugangs zu einem aufSergerichtlichen Beschwerde-
und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Vorausset-
zungen fiir diesen Zugang.

(2) Im Fall einer &ffentlichen Versteigerung kénnen anstelle der in Abs. 1 Z2 und 3 genann-

ten Informationen die entsprechenden Angaben des Versteigerers libermittelt werden.

(3) Die Informationen nach Abs. 1 Z 8, 9 und 10 kénnen mittels der Muster-Widerrufsbeleh-

rung gemdf Anhang | Teil A erteilt werden. Mit dieser formularmdfligen Informationsertei-

lung gelten die genannten Informationspflichten des Unternehmers als erfiillt, sofern der

Unternehmer dem Verbraucher das Formular zutreffend ausgefiillt tibermittelt hat.

(4) Die dem Verbraucher nach Abs. 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. An-

derungen sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrticklich verein-

bart wurden.

(5) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information tiber zusdtzliche und sonstige Kosten

nach Abs. 1 Z 4 oder liber die Kosten fiir die Riicksendung der Ware nach Abs. 1 Z9 nicht er-

fiillt, so hat der Verbraucher die zusdtzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen.

(6) Die Informationspflichten nach Abs. 1 gelten unbeschadet anderer Informationspflich-

ten nach gesetzlichen Vorschriften, die auf der Richtlinie 2006/123/EG liber Dienstleistun-

gen im Binnenmarkt, ABI. Nr. L 376 vom 27.12.2006, S. 36, oder auf der Richtlinie 2000/31/

EG liber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson-

dere des elektronischen Geschdftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABI. Nr. L 178 vom 17.07.2000,

S.1, beruhen.
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Informationserteilung bei auBerhalb von Geschaftsraumen
geschlossenen Vertragen

§ 5 FAGG (1) Bei aufierhalb von Geschdftsriumen geschlossenen Vertrdgen sind die in § 4
Abs. 1 genannten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher
dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datentrdiger bereitzustellen. Die Informati-
onen mlissen lesbar, klar und verstdndlich sein.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten Vertrags-
dokuments oder die Bestdtigung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, sofern der Ver-
braucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datentrdger bereitzustellen. Gege-
benenfalls muss die Ausfertigung oder Bestdtigung des Vertrags auch eine Bestdtigung der
Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers nach § 18 Abs. 1 Z 11 enthalten.

Informationserteilung bei Fernabsatzvertragen

§ 7 FAGG (1) Bei Fernabsatzvertrdgen sind die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen dem
Verbraucher klar und verstdndlich in einer dem verwendeten Fernkommunikationsmittel an-
gepassten Art und Weise bereitzustellen. Werden diese Informationen auf einem dauerhaf-
ten Datentrdger bereitgestellt, so miissen sie lesbar sein.

(2) Wird der Vertrag unter Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei
dem fiir die Darstellung der Information nur begrenzter Raum oder begrenzte Zeit zur Verfii-
gung steht, so hat der Unternehmer dem Verbraucher vor dem Vertragsabschluss tiber die-
ses Fernkommunikationsmittel zumindest die in §4 Abs.1 Z1, 2, 4, 5, 8 und 14 genannten
Informationen (iber die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den Na-
men des Unternehmers, den Gesamtpreis, das Riicktrittsrecht — mit Ausnahme des Muster-
Widerrufsformulars —, die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kiindigung unbefriste-
ter Vertrige zu erteilen. Die anderen in § 4 Abs. 1 genannten Informationen einschliefSlich des
Muster-Widerrufsformulars sind dem Verbraucher auf geeignete Weise unter Beachtung von
Abs. 1 zu erteilen.

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist nach dem
Vertragsabschluss, spéitestens jedoch mit der Lieferung der Waren oder vor dem Beginn der
Dienstleistungserbringung, eine Bestdtigung des geschlossenen Vertrags auf einem dauer-
haften Datentrdger zur Verfligung zu stellen, die die in § 4 Abs. 1 genannten Informationen
enthiilt, sofern er diese Informationen dem Verbraucher nicht schon vor Vertragsabschluss
auf einem dauerhaften Datentriger bereitgestellt hat. Gegebenenfalls muss die Vertrags-
bestdtigung auch eine Bestdtigung der Zustimmung und Kenntnisnahme des Verbrauchers
nach § 18 Abs. 1 Z11 enthalten.

Besondere Erfordernisse bei elektronisch geschlossenen Vertragen

§ 8 FAGG (1) Wenn ein elektronisch, jedoch nicht ausschliefllich im Weg der elektronischen
Post oder eines damit vergleichbaren individuellen elektronischen Kommunikationsmittels
geschlossener Fernabsatzvertrag den Verbraucher zu einer Zahlung verpflichtet, hat der Un-
ternehmer den Verbraucher, unmittelbar bevor dieser seine Vertragserkldrung abgibt, klar
und in hervorgehobener Weise auf die in § 4 Abs.1Z1, 4, 5, 14 und 15 genannten Informati-
onen hinzuweisen.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrtick-
lich bestdtigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der
Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfidche oder die Betdtigung einer dhnlichen Funk-

tion erfordert, muss diese Schaltfliche oder Funktion gut lesbar ausschlieflich mit den Wor-
ten »zahlungspflichtig bestellen« oder einer gleichartigen, eindeutigen Formulierung ge-
kennzeichnet sein, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer Zah-
lungsverpflichtung gegentiber dem Unternehmer verbunden ist. Kommt der Unternehmer
den Pflichten nach diesem Absatz nicht nach, so ist der Verbraucher an den Vertrag oder seine
Vertragserkldrung nicht gebunden.

(3) Auf Websites fiir den elektronischen Geschdftsverkehr ist spéitestens bei Beginn des Be-
stellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschrinkungen bestehen und welche
Zahlungsmittel akzeptiert werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch fiir die in § 1 Abs. 2 Z 8 genannten Vertrige. Die Regelungen
in Abs. 2 zweiter und dritter Satz gelten auch fiir die in § 1 Abs.2 Z2 und 3 genannten Ver-
trige, sofern diese auf die in Abs. 1 angefiihrte Weise geschlossen werden.

Definition »dauerhafter Datentrager«: Papier, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkar-
ten und Computerfestplatten, speicherbare und wiedergebbare E-Mails.

Besondere Erfordernisse bei telefonisch geschlossenen Vertragen

§ 9 FAGG (1) Bei Ferngesprichen mit Verbrauchern, die auf den Abschluss eines Fernabsatz-
vertrags abzielen, hat der Unternehmer dem Verbraucher zu Beginn des Gesprdchs seinen
Namen oder seine Firma, gegebenenfalls den Namen der Person, in deren Auftrag er handelt,
sowie den geschidiftlichen Zweck des Gespriichs offenzulegen.

(2) Beieinem Fernabsatzvertrag liber eine Dienstleistung, der wihrend eines vom Unterneh-
mer eingeleiteten Anrufs ausgehandelt wurde, ist der Verbraucher erst gebunden, wenn der
Unternehmer dem Verbraucher eine Bestdtigung seines Vertragsanbots auf einem dauerhaf-
ten Datentrdger zur Verfiigung stellt und der Verbraucher dem Unternehmer hierauf eine
schriftliche Erkldrung liber die Annahme dieses Anbots auf einem dauerhaften Datentrdger
libermittelt.

IX. Riicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungs-
auftrag, Maklervertrag mit dem Interessenten, Suchauftrag mit dem Woh-
nungssuchenden) bei Abschluss des Maklervertrags iiber Fernabsatz oder bei
Abschluss des Maklervertrags aufierhalb der Geschdftsrdiume des Unterneh-
mers (§ 11 FAGG)

Ruicktrittsrecht und Riicktrittsfrist

§ 11 FAGG (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem aufSerhalb
von Geschdftsrdumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Grtinden
zurticktreten. Die Frist zum Riicktritt beginnt bei Dienstleistungsvertrdgen mit dem Tag des
Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklarung iiber das Riicktrittsrecht

§ 12 FAGG (1) Ist der Unternehmer seiner Informationspfiicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 nicht nach-
gekommen, so verldngert sich die in § 11 vorgesehene Riicktrittsfrist um zwolf Monate.
(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von zwélf Monaten ab dem
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fiir den Fristbeginn mafSgeblichen Tag nach, so endet die Riicktrittsfrist 14 Tage nach dem
Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information erhiilt.

Ausiibung des Riicktrittsrechts

§ 13 FAGG (1) Die Erkldrung des Rlicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Ver-
braucher kann daftir das Muster-Widerrufsformular * verwenden. Die Riicktrittsfrist ist ge-
wahrt, wenn die Riicktrittserkldrung innerhalb der Frist abgesendet wird.

(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Méglichkeit einrdumen, das Muster-
Widerrufsformular oder eine anders formulierte Riicktrittserkldrung auf der Website des Un-
ternehmers elektronisch auszuftillen und abzuschicken. Gibt der Verbraucher eine Riicktritts-
erkldrung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverziiglich eine Bestdtigung
liber den Eingang der Riicktrittserkldrung auf einem dauerhaften Datentrdger zu (ibermit-
teln.

Beginn der Vertragserfiillung vor Ablauf der Riicktrittsfrist

§10 FAGG Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein auflerhalb von Geschdftsrdumen geschlos-
sener Vertrag eine Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer be-
stimmten Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von
Fernwdrme zum Gegenstand und wtinscht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor
Ablauf der Riicktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfiillung beginnt, so muss der Unterneh-
mer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdriicklich auf diese vorzeitige Vertragser-
fiillung gerichtetes Verlangen — im Fall eines aufSerhalb von Geschdftsrdumen geschlossenen
Vertrags auf einem dauerhaften Datentréiger — zu erkldren.

Pflichten des Verbrauchers bei Riicktritt von einem Vertrag iiber Dienstleistungen,
Energie- und Wasserlieferungen oder digitale Inhalte

§ 16 FAGG (1) Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Vertrag tiber Dienstleistun-
gen oder liber die in § 10 genannten Energie- und Wasserlieferungen zurliick, nachdem er ein
Verlangen gemdf § 10 erklcirt und der Unternehmer hierauf mit der Vertragserfiillung be-
gonnen hat, so hat er dem Unternehmer einen Betrag zu zahlen, der im Vergleich zum ver-
traglich vereinbarten Gesamtpreis verhdltnismdpfig den vom Unternehmer bis zum Riicktritt
erbrachten Leistungen entspricht. Ist der Gesamtpreis tiberh6ht, so wird der anteilig zu zah-
lende Betrag auf der Grundlage des Marktwerts der erbrachten Leistungen berechnet.

(2) Die anteilige Zahlungspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn der Unternehmer seiner In-
formationspflicht nach § 4 Abs. 1 Z 8 und 10 nicht nachgekommen ist.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

§ 18 FAGG (1) Der Verbraucher hat kein Riicktrittsrecht bei Fernabsatz- oder auflerhalb von
Geschdiftsrdumen geschlossenen Vertrdgen Liber Dienstleistungen, wenn der Unternehmer
die Dienstleistung vollstindig erbracht hat, wobei in jenen Fdllen, in denen der Verbraucher
nach dem Vertrag zu einer Zahlung verpflichtet ist, das Riicktrittsrecht nur entfllt, wenn
liberdies der Unternehmer mit der vorherigen ausdriicklichen Zustimmung des Verbrauchers
mit der Vertragserfiillung begonnen hat und wenn der Verbraucher

a) entweder vor Beginn der Dienstleistungserbringung bestdtigt hat, zur Kenntnis genom-

men zu haben, dass er sein Riicktrittsrecht mit vollstindiger Vertragserfiillung verliert,

*siehe Anhang

b) oder den Unternehmer ausdrticklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um Reparaturar-
beiten vornehmen zu lassen.

2. Riicktritt vom Immobiliengeschift nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erklaren, wenn,

- erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

e an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

e zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Eineanden Immobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Ricktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Ricktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserkldrung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

3. Riicktrittsrecht bei »Haustiirgeschaften« nach § 3 KSchG

Ist (nur) anzuwenden auf Vertrage, die explizit vom Anwendungsbereich des Fern- und
Auswartsgeschaftegesetz (FAGG) ausgenommen sind.

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG), der seine Vertragserklarung

» wederin den Geschaftsraumen des Unternehmers abgegeben,

« noch die Geschéftsverbindung zur SchlieBung des Vertrages mit dem Unternehmer
selbst angebahnt hat,

kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen seinen Riick-

tritt erklaren.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn dem Verbraucher eine »Urkunde« ausgefolgt wurde,
die Namen und Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwen-
digen Angaben sowie eine Belehrung liber das Riicktrittsrecht, die Ricktrittsfrist und die
Vorgangsweise fiir die Auslibung des Riicktrittsrechts enthalt.

Bei fehlender Belehrung lber das Riicktrittsrecht steht dem Verbraucher das Ricktritts-
recht flir eine Frist von zwolf Monaten und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Un-
ternehmer die Urkundenausfolgung innerhalb der zwdlf Monate ab dem Fristbeginn nach,
so endet die verldngerte Riicktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbrau-
cher die Urkunde erhalt.

16



Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Ruicktrittsfrist ist
gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird.

4. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt maBgeblicher Umsténde (§ 3 a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
e ohneseine Veranlassung,

« maRgebliche Umstande,

« dievom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

» nichtoderin erheblich geringerem Ausmal eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
« die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine offentliche Forderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er lber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

* Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

» Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Ricktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserkldrung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchQ).

Muster-Widerrufsformular gem. Anhang | zu BGBI. 1 2014/33

Widerrufsformular

(wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurick)

An
(hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers
durch den Unternehmer einzufiigen)

Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens eGen
Innsbrucker Str. 11, 6130 Schwaz

Tel. +43 5242 6980

Mail: immobilien@rrb-schwaz-wattens.at

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag liber
den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*) / erhalten am (*):

Name des / der Verbraucher(s):

Anschrift des / der Verbraucher(s):

Datum Unterschrift des Verbrauchers
(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen



	Makler: Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens eGen
	Logo: 
	vertreten durch: Fr. Dr. Karin Gasser oder Fr. Iris Gasser
	einseitige Beauftratung: On
	einseitige Tätigkeit: ja
	familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis: ja
	Makler_Widerrufsformular: Raiffeisen Regionalbank Schwaz-Wattens eGen
Innsbrucker  Str. 11, 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6980
Mail:  immobilien@rrb-schwaz-wattens.at


